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Das Actiengesellschaftswesen.

Insbesondere:

Allgemeine Punkte:

I. Welche etwaigen Mißstände haben sich neuerdings, namentlich seit 1870 in 
Deutschland

a. bei der Gründung und Errichtung,
d. bei der Geschäftsführung

der Actiengesellschaften im Allgemeinen oder bei einzelnen besonderen Arten 
gezeigt?

2. Wie hat sich die bestehende Gesetzgebung (Handelsgesetzgebung, Gesetz vom 
11. Juni 1870) bewährt?

Ist eine Revision dieser Gesetzgebung nothwendig und in welchen Punkten? 
soll bei dieser Revision das Prinzip der begrenzten Haftbarkeit oder wenig­
stens die Ausdehnung der Haftung des Zeichners auf lOO^ eingeführt werden?

L. Einzelne Punkte:

1. Bedarf der Grundsatz der Öffentlichkeit einer präciseren gesetzlichen Be­
stimmung als bisher?

2. Sollen die gesetzlichen Vorschriften über die Verantwortlichkeit der Organe 
der Actiengesellschaften, insbesondere der Direction (Vorstand), des Aufsichts­
raths (Verwaltungs-Rathes), der Rechnungsrevisoren, strenger gefaßt, und 
auch die Verantwortlichkeit der Gründer gesetzlich näher bestimmt werden?

3. Soll außer der Controls des Publicums (Actionäre, Gläubiger) eine weitere 
Controle durch den Staat und welcher Art (Controlämter, oder im einzelnen 
Fall beauftragte Behörden) eingeführt werden?

4. Bedarf die Organisation der Leitung und Verwaltung der Actiengesellschaften 
einer veränderten Regelung, event, auch durch die Gesetzgebung?

5. Welche einzelne Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und Gesetzes vom 
11. Juni 1870 verlangen eine Abänderung, auch wenn das Prinzip der be­
grenzten Haftbarkeit bestehen bleibt?
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chulachten
über das

ActiengeseUschaftsioesen
erstattet von

H. Wiener, Justizrath in Berlin.

Die Beantwortung der vorgelegten Fragen hängt in erster Reihe von 
dem Standpunkte ab, welchen der Gutachter in Betreff der Aufgabe ein­
nimmt, die er der Gesetzgebung hinsichtlich der Actiengesellschaften vindicirt. 
Ein gewisses Gefühl der Ohnmacht gegenüber all den Versuren und 
Simulationen, welche sich bei der Gründung von Actiengesellschaften ein­
geschlichen haben, hat den Glauben erzeugt, daß es überhaupt unmöglich 
ist, gesetzgeberisch derartigen Handlungen vorzubeugen, daß alle Gesetze auf 
diesem Gebiete nur den Charakter der Gelegenheits-Gesetzgebung haben 
und gegen die augenblicklichen Symptome des der Sache nach unheilbaren 
Uebels ankämpfen, das Nebel selbst aber nicht verscheuchen, vielmehr das­
selbe nur zum Ausbruch an einer andern durch die Gesetzgebung nicht 
geschützten Stelle bringen würden. Von diesem Gesichtspunkte aus würde 
allerdings der Gesetzgebung nur die würdelose Aufgabe zufallen, dem 
Scharfsinne der Contravenienten nachzuhinken, um, während sie mit der 
Reparirung einer durch Einbruch beschädigten Stelle beschäftigt ist, schon 
wieder den Einbruch an einer andern Stelle sich vorbereiten zu sehen, und 
andererseits würde der Gesetzgeber durch neue Aenderungen in dem 
Publikum das Gefühl einer vergrösserten Sicherheit wach rufen, welche 
er von diesem Gesichtspunkte aus zu garantiren nicht in der Lage ist.

Es wird daher von verschiedenen sehr beachtenswerthen Seiten der 
Standpunkt inne gehalten, daß jeder Eingriff der Gesetzgebung wirkungs­
los, ja gefährlich ist; daß es Sache des Publikums ist, wie bei jedem 
Contract so auch bei dem Eintritt in eine Actiengesellschaft resp, beim 
Erwerbe von Actien sich selbst zu informiren; und daß sich insbesondere 
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der Gesetzgeber zu hüten hätte, dem Publikum die Sache so erscheinen zu 
lassen, als wenn er selbst bis zu einem gewissen Grade die Information 
für dasselbe übernommen hätte.

Man motivirt diesen Standpunkt principiell auch als den Stand­
punkt der sonst überall innegehaltenen völligen Vertragsfreiheit.

Dieser Standpunkt ist besonders energisch bereits bei der Berathung 
des französischen Gesetzes vom 24. April 1867 im gesetzgebenden Körper 
durch Emile Ollivier vertreten worden, welcher gegenüber dem Regierungs­
vorschlage einen aus 9 Artikeln bestehenden Gesetzentwurf, der diese unbe­
dingte Vertragsfreiheit statuirt, eingebracht hatte *). Erscheinungen wie sie 
jetzt bei uns an der Tagesordnung sind, waren in den Jahren 1835—38 
und fernerhin in Frankreich in Folge der lediglich Grundsätze des Ge­
meinen Rechtes reproducirenden Bestimmungen des Ooäe äe eommeree 
in noch weit eklatanterem Maße zu Tage getreten?), und hatten daselbst 
zu dem sehr restrictiven Gesetze vom 17. Juli 1856 geführt, welches in­
dessen nicht besonders interessirt, da es für die eigentlichen Actiengesell­
schaften das Princip der Staatsaufsicht aufstellte. Die Gesetzgebung von 
1867 3), welcher zum großen Theil die Grundsätze unseres Gesetzes vom 
11. Juni 1870 entlehnt sind, stellte sich die Aufgabe, behufs Ermunte­
rung der durch die frühere Gesetzgebung eingeschüchterten Capitalien das 
Princip der Vertragsfreiheit mit dem Interesse des Publikums zu ver­
einigens, und die eingehenden Erörterungen bei der Berathung des ge­
dachten Gesetzes, welches für Frankreich die Staatsaufsicht über die Aktien­
gesellschaften aufhob, sind für die vorliegenden Fragen besonders lehrreich.

Der gesetzgebende Körper verwarf die Ansichten Olliviers, indem er 
die Analogien zwischen einer Aktiengesellschaft und einer sonstigen Con­
vention wegen des Mangels jeder individuellen Beziehung und Verhand­
lung der Contrahenten unter einander bei der ersteren für unzutreffend 
erachtete.

Der Bericht der Commission des gesetzgebenden Körpers sagt dar­
über:

„ .... 66 (M 68t vrai, c'68t HU6 la rapiäit6 6t 16 uombi'6 lies 
allair68, 1a donno toi, cM 6N 68t 1'am6, 1a multiplicity äcs points 8ur 
168HU618 la 80ci6t6 0P6r6, 6U ä6Ü0r8 Ü6 80U C6utr6 U6 p6I'M6tt6Nt pas 
ll^tuäim', a l'occasiou ä6 clla<iu6 Operation, 168 stipulations 80cial68, 
60MM6 C6la 86 fait, huauä cm trait6 av60 UU6 f6MM6 ä0tal6 UU6 allair6

1) etr. Bericht der Commission des gesetzgebenden Körpers ckr. eommeutaire 
lle la loi sur les soeietes äes 24.-29. «luli 1867 par Hlatlneu et LourZiZuat. 
karis 1868. S. 311 f.

2) ekr. eoäem Vorrede S. 28. Ferner S. 315.
3) Schon das Gesetz vom 23. Mai 1863 sur les soeietes a responsabilite 

limitee befreite diese soeietes von der Staatsaufsicht; dieselben unterschieden sich 
von den eigentlichen anonymen Gesellschaften durch nichts anderes, als daß das 
Grundkapital, auf welches sie gegründet werden durften, auf 20 Millionen Francs 
beschränkt war.

4) ^latllien et Lour^iZuat S. 309.
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isoloe................ II laut done hue In lost provokante pour 668 interot^ 
lpio 1a koreo do8 csto868 pou886 et eoudamue a une improvozanoe ine- 
vitadle, 8tipule^ a Uoeea8ion do ellaauo O8poeo do 8oeioto Ie minimum 
de Garantie, dont Uexperienoe en8ei§ne la uoeo88ito^^.

Meines Erachtens sind zwei von einander principiell verschiedene 
Gesichtspunkte auseinander zu halten.

Es frägt sich einmal, ob eine Einschränkung des Vertragswillens im 
Wesen des Actiengesellschaftsvertrages eine Rechtfertigung findet, resp, ob 
dieselbe ein wirksames Schutzmittel für die schutzberechtigten Interessen ge­
währen kann.

Verneint man diese Frage, so bleibt noch die fernere Frage zu ent­
scheiden, ob nicht gerade behufs Erreichung einer wirklichen Freiheit des 
Vertragswillens der Gesetzgeber gewisse Cautelen aufzustellen berufen ist.

Ich bin der Meinung, daß der Gesetzgeber die materielle Vertrags­
freiheit auch auf dem Gebiete der Actiengesetzgebung anerkennen muß, so­
wohl aus principiellen Gründen wie aus Gründen der Nützlichkeit. Prin­
cipiell liegt nach dieser Richtung im Wesen der Actienvereinigung nichts, 
was sie von anderen Vereinigungen unterscheidet^.

Weder die besondere Complicirtheit der Stipulationen, noch das Zurück­
treten des individuellen, rein persönlichen Elements bei der Vertrags­
schließung geben principiell einen Grund dafür ab, daß der Willen der 
Contrahenten beschränkt werde. Daß Jemand Theile seines Vermögens 
von Dritten verwalten läßt und die Früchte der Thätigkeit des Verwalters 
genießen will, gewährt keinen Grund dafür, daß der Betreffende als 
p6r8ona mi8oradHi8 behandelt wird, bloß weil erfahrungsmäßig die Ver­
walter häufig betrügen. Ein materieller Eingriff in die Freiheit der 
Normen der Einigung zwischen Gründern und Publikum und des Zusammen­
lebens der einzelnen Actienbetheiligten mit einander, erscheint aber auch 
nur dann rathsam, wenn man sicher ist, dadurch das Uebel selbst zu treffen. 
Ein Prohibitiv-System, geschöpft aus den Erfahrungen einer kurzen An­
zahl Jahre und gerichtet lediglich gegen diejenigen Erscheinungen, durch 
welche sich in dieser Zeit die betrügliche Gewinnsucht Einzelner manifestirt 
hat, bietet diese Garantie nicht. Es würde nur dem Publikum den ge­
fährlichen Schein einer Rechtssicherheit geben und die Gesetzgebung in der 
That mit dem Charakter einer bloßen Gelegenheitsgesetzgebung behaften.

Wenn erfahrungsmäßig auf Kosten der Gesellschaft Gewinne durch

5) Natlliou et Loui-AiAnat S. 312.
6) Unter der Vertragsfreiheit wird hier die Willensfreiheit der Contrahenten 

im Verhältniß gegen einander verstanden.
Daß der Staat mit Rücksicht auf die Privilegien der juristischen Persönlichkeit 

und der Gestattung der Jnhaberpapiere, durch welche er der Actienvereinigung erst 
das Dasein giebt, ein principielles Recht darauf hat, seinem Geschöpf die Lebeus- 
bedingungen vorzuschreiben, soll nicht geleugnet werden. Dies hat aber auf die 
Stellung der Contrahenten unter einander keinen Einfluß, da diese Beneficien den 
Contrahenten gleichmäßig zu Gute kommen.


